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CHRONOLOGIE

NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 11.06.18 (ERSTRAT - PREMIER CONSEIL)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 13.06.18 (ZWEITRAT - DEUXIÈME CONSEIL)

Präsidentin (Keller-Sutter Karin, Präsidentin): Ich erkläre die heutige Sitzung für eröffnet und begrüsse zum
ersten Geschäft Frau Martha Niquille, die Vizepräsidentin des Bundesgerichtes. Sie vertritt den Bundesge-
richtspräsidenten, Herrn Ulrich Meyer, der im Ausland weilt und heute nicht hier sein kann.

Stöckli Hans (S, BE), für die Kommission: Bekanntlich hat die GPK beschlossen, den Bericht des Bundesrates
erst in der Herbstsession zu behandeln, in der Hoffnung, dass dann die Fragen aus dem Post-Fall geklärt
sind. Es ist alles darauf ausgerichtet, dass das möglich sein wird, aber versprechen können wir es nicht. Es
kommt darauf an, welche Folgen noch aus dieser Geschichte entstehen werden. Ich werde dementsprechend
heute als Präsident der Subkommission Gerichte/Bundesanwaltschaft der GPK-SR zum Geschäftsbericht des
Bundesgerichtes Stellung beziehen.
Im Rahmen der Sitzung der Subkommissionen Gerichte/Bundesanwaltschaft der beiden GPK vom 11. April
haben wir das Bundesgericht in Lausanne besucht und den Geschäftsbericht des Bundesgerichtes in Anwe-
senheit des Präsidenten Ulrich Meyer, der Frau Vizepräsidentin Martha Niquille und des dritten Mitgliedes der
Verwaltungskommission, Herrn Bundesrichter Yves Donzallaz, sowie des Generalsekretärs Paul Tschümperlin
besprechen können.
Das Jahr 2017 war mit 8027 Fällen ein absolutes Rekordjahr. Nahezu gleich viele Fälle wie im Vorjahr, nämlich
7782, konnten erledigt werden. Das ist wiederum ein erfreuliches Ergebnis. Die massivste Zunahme hatten
die strafrechtliche und die Erste öffentlich-rechtliche Abteilung. Dank organisatorischen Massnahmen haben
verschiedene Abteilungen der strafrechtlichen Abteilung bei der Erledigung der Aufgaben ausgeholfen. Seit
zwölf Jahren ist das Bundesgerichtsgesetz nun in Kraft, welches damals als eines der Hauptziele hatte, das
Bundesgericht bei der Erledigung der Aufgaben nachhaltig zu entlasten. Leider müssen wir heute feststellen,
dass diese Zielsetzung nicht erreicht wurde. Auch die durchschnittliche Verfahrensdauer von 144 Tagen ent-
spricht den Werten des Vorjahres. Sie muss aber verbessert werden. Deshalb setzt sich das Bundesgericht
– vielleicht wird uns die Frau Vizepräsidentin noch etwas zu diesem Thema sagen – für die Teilrevision des
Bundesgerichtsgesetzes ein. Die entsprechende Botschaft wird in Kürze dem Bundesrat unterbreitet.
Der Verwaltungskommission ist es im Berichtsjahr gelungen, nach einer Versammlung aller nebenamtlichen
Richterinnen und Richter deren Engagement zu erhöhen. Ziel ist es, dass ein funktionierender nebenamtlicher
Bundesrichter ungefähr zwölf Fälle pro Jahr übernehmen kann. Dank der von uns in der Frühjahrssession
2017 gewählten neuen Richterinnen und Richter konnten praktisch alle der 19 nebenamtlichen Richterinnen
und Richter eingesetzt werden. Zurzeit entspricht die Entlastung aber lediglich 1,73 Vollzeitstellen. Diese Zahl
sollte zweifellos erhöht werden.
Bei den 151 Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreibern gab es zahlreiche altersbedingte Rücktritte. Auch
in den kommenden Jahren wird es zu weiteren Mutationen kommen. Diese Wechsel stellen für das Gericht
eine Herausforderung dar, weil sich die jungen Leute zuerst am Bundesgericht einarbeiten müssen, bevor sie
die Qualität der pensionierten erfahrenen Kräfte erreichen können. Diese "alten Cracks", wie sie der Bundes-
gerichtspräsident bezeichnet hat, haben nämlich während Jahrzehnten Bedeutendes geleistet für die Recht-
sprechung in unserem Land.
Besonders zu erwähnen ist, dass die Bundesrichter am 29. September 2017 den Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte besucht und mit 13 Richtern dieses Gerichtshofes einen regen Austausch über die Auf-
gabenteilung der beiden Gerichte gepflegt haben. Sie erhofften sich, mit diesem Besuch bei den Strassburger
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Kolleginnen und Kollegen zu erwirken, dass diese in ihrer Rechtsprechung nicht zu weit ins nationale Recht
eingreifen. Wir werden sehen, welche Wirkung dieser Besuch auf die künftige Rechtsprechung haben wird.
Bei den Gerichtsgebühren haben wir uns auch über die Notwendigkeit der Erhöhung der maximalen Gebühren
unterhalten. Ziel ist nicht eine generelle Erhöhung, sondern nur die Heraufsetzung der Obergrenze. Im Jahre
2017 beispielsweise wurden in zehn Fällen Gerichtsgebühren von mehr als 100 000 Franken erhoben und nur
in einem Fall der Höchstbetrag von 200 000 Franken. Es ist aber angezeigt, dass in Fällen mit einem Streitwert
in Milliardenhöhe eine Gebühr von bis zu 300 000 Franken verlangt werden kann.
Die Einführung des elektronischen Gerichtsdossiers ist nach einem harzigen Start in die Wege geleitet wor-
den. Im Jahre 2017 konnte mit neun kantonalen Obergerichten ein Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet,
die Projektarbeit organisiert und der Input für die notwendige Gesetzgebungsarbeit gemacht werden. Am 1.
Februar 2018 hat der Projektleiter seine Arbeit aufgenommen, und den Gerichtsbehörden ist in Aussicht ge-
stellt worden, dass die Ämterkonsultation nach den Sommerferien, Ende August, stattfinden sollte. Wir sind
gespannt, ob dieses Ziel erreicht werden kann.
Besonders zu erwähnen sind noch die Stichworte "Unabhängigkeit der Richter" und "Aufhebung der Immuni-
tät der Richter". Dem Bundesgerichtspräsidenten war es ein grosses Anliegen, der Kommission zu danken,
dass sie die Regeln der Gewaltenteilung achtet und beachtet. Den eidgenössischen Gerichten sei es ein wich-
tiges Anliegen, dass der Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit als Ausdruck des Rechtsstaatsprinzips
und der geltenden gewaltenteilenden Ordnung in der Praxis der Bundesversammlung bewusst gelebt wird,
insbesondere nicht nur im Hinblick auf die Wahlen wie heute, sondern auch im Hinblick auf die Wiederwahlen.
Hinsichtlich der Frage der Aufhebung der Immunität bzw. der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Richtern
kam es im letzten Jahr in Bellinzona am Bundesstrafgericht zu einer schwierigen Situation. In der Zwischenzeit
scheint sich eine pragmatische Lösung abzuzeichnen, ohne Gesetzesrevision. Dies ist mit der zuständigen
Kommission für Rechtsfragen des Ständerates und der Immunitätskommission des Nationalrates zu klären.
Bei der Besprechung des Geschäftsberichtes des Bundesverwaltungsgerichtes war auch dessen Präsident,
Jean-Luc Baechler, anwesend. Die Zahl der Neueingänge im Jahr 2017 war mit 7365 etwas tiefer als im Jahr
2016 mit 8102. Auch wurden im Geschäftsjahr 2017 mit 7385 etwas weniger Fälle als im Vorjahr – 7517 –
erledigt. Leider hat sich die Erledigungsdauer von 212 Tagen im Jahr 2016 auf 268 Tage im Jahr 2017 erhöht.
Die Zielgrösse von 240 Tagen muss mit

AB 2018 S 531 / BO 2018 E 531

einem Massnahmenbündel erreicht werden. Dank den zusätzlichen vier Richterinnen und Richtern, die für eine
Dauer von zwei Jahren angestellt wurden, sollten die Rückstände im Asylbereich abgetragen werden können.
Vor allem im Kartell- und Wettbewerbsrecht ist eine Zunahme der Fälle und der Komplexität festzustellen.
Erwähnenswert ist noch, dass einerseits anlässlich der Zehnjahresfeier über 2500 Menschen das Gericht in
St. Gallen besucht haben und dass eine anonyme Umfrage bei 400 Anwälten ergeben hat, dass 80 Prozent
der Konsultierten mit den Leistungen des Bundesverwaltungsgerichtes sehr zufrieden oder zufrieden sind.
Bei der Besprechung des Geschäftsberichtes des Bundesstrafgerichtes stand uns dessen neuer Präsident,
Tito Ponti, Red und Antwort. Im Jahr 2017 nahm die Zahl der Fälle von 58 auf 79 zu. Erledigt wurden 74 Fälle,
viel mehr als im Vorjahr, da waren es 57 Fälle. Diese Steigerung der Erledigung konnte mit weniger Personal
und geringeren Kosten erzielt werden.
Sonst noch erwähnenswert ist ein im tatbestandlichen, rechtlichen Umfang ausserordentlicher Fall, der mit ei-
ner grossen Zahl von Zivilklägern das Gericht mit seinen vorhandenen Strukturen und geltenden Prozessrech-
ten an seine Grenzen brachte. Die Subkommission wird diese Entwicklung aufmerksam weiterverfolgen.
Schliesslich konnten wir bei der Behandlung des Geschäftsberichtes des Bundespatentgerichtes dessen neu-
en Präsidenten, Mark Schweizer, begrüssen. Dieses Gericht funktioniert gut und hat eine Zunahme von 27
auf 34 Fälle zu verzeichnen, erledigt wurden 24 Fälle. Besonders zu erwähnen gilt es, dass in sieben Verfah-
ren von den Parteien die englische Sprache als Prozesssprache gewählt wurde und dass bei allen je aktiven
189 Parteivertretern eine Umfrage gemacht wurde, die mit 80 Prozent "sehr zufrieden" oder "zufrieden" ein
positives Resultat ergab.
Generell konnten wir feststellen, dass wir in der Schweiz eine gut funktionierende Gerichtsbarkeit haben, dass
die Aufsicht des Bundesgerichtes über die erstinstanzlichen Bundesgerichte gut ist und dass die Zusammen-
arbeit bestens funktioniert. Wir danken der Frau Vizepräsidentin für ihren Einsatz, und wir bitten sie, unseren
Dank an ihre Richterkolleginnen und -kollegen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzuleiten.
Im Namen der GPK, welche am 7. Mai 2018 getagt hat, beantrage ich Ihnen, die Geschäftsberichte zu geneh-
migen.
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Niquille Martha, Vizepräsidentin des Bundesgerichtes: Das Wichtigste wurde zu Beginn in Kürze erwähnt. Ich
kann nur betonen, wie wichtig für uns die Revision des Bundesgerichtsgesetzes ist; Herr Stöckli hat es ja auch
schon angetönt. Wir hatten letztes Jahr einen wirklichen Rekord von über 8000 Fällen, und "Rekord" ist für ein
Gericht keine gute Aussage. Wir hatten mehr Fälle als im Jahr 2006 das Eidgenössische Versicherungsgericht
und das Bundesgericht zusammen, also bevor das Bundesgerichtsgesetz gemacht wurde. Das Bundesge-
richtsgesetz wurde gemacht mit dem Ziel einer Entlastung des Bundesgerichtes; dieses Ziel wurde aber klar
nicht erreicht.
Wir haben vor allem in der strafrechtlichen Abteilung eine enorme Zunahme. Vor etwa sechs, sieben Jahren
hatten wir durchschnittlich 800 bis 900 Fälle pro Jahr. Das ist für eine Abteilung mit fünf Richtern eigentlich
eine Zahl, die man bewältigen kann. Letztes Jahr waren es aber 1500 Fälle, und auch dieses Jahr haben wir
nicht den Eindruck, dass wir einen Rückgang verzeichnen müssen oder dürfen.
Herr Ständerat Stöckli hat darauf hingewiesen, dass wir in der Verwaltungskommission natürlich versucht ha-
ben, Massnahmen zu ergreifen. Solche Massnahmen können wir aber nur intern mit Verschiebungen machen.
Wenn Sie sehen, welche Massnahmen wir ergriffen haben, sehen Sie auch, wie wenig Möglichkeiten wir ei-
gentlich haben. Beispielsweise hat jede andere Abteilung 20 Fälle übernehmen müssen. Das ist natürlich
nicht unbedingt eine optimale Massnahme, weil z. B. jemand aus der Ersten sozialrechtlichen Abteilung in Lu-
zern sich dann mit Strafrecht befassen muss. Wir haben die vorhandenen Pool-Gerichtsschreiber in unsere
Abteilung geholt und haben dann auch noch versucht, die nebenamtlichen Bundesrichter zu aktivieren, wie
Herr Ständerat Stöckli gesagt hat. Das sind also die getroffenen Massnahmen. Das sind aber keine optimalen
Massnahmen, und es ist ganz klar: Wenn wir die Qualität unserer Rechtsprechung halten wollen, dann muss
etwas passieren. Dann muss diese Revision kommen, und sie sollte schnell kommen.
Wir haben in einer Stellungnahme an die Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes
unsere Haltung präzisiert. Wir stehen im Prinzip hinter der Vorlage, wie sie jetzt ausgearbeitet wurde. Entgegen
der ursprünglichen Absicht – das sehen Sie auch im Geschäftsbericht –, der zufolge man die sogenannt subsi-
diäre Verfassungsbeschwerde streichen wollte, soll sie jetzt jedoch drin gelassen werden. Wir haben der Frau
Bundesrätin geschrieben – das möchte ich hier ganz klar betonen –, dass wir nicht hinter der Vorlage stehen,
wenn die subsidiäre Verfassungsbeschwerde drinbleibt, weil das am Schluss für uns eine Zusatzbelastung und
keine Entlastung bringt.
Zu dieser subsidiären Verfassungsbeschwerde möchte ich einfach noch für die Nichtjuristen sagen: Das ist ein
Auffangrechtsmittel. Es gab letztes Jahr mit diesem Rechtsmittel immerhin 427 Beschwerden, was etwa einen
Zwanzigstel unserer Arbeitslast beansprucht, und von diesen 427 Beschwerden wurden gerade 8 geschützt.
Dies entspricht also einer Erfolgsquote von 1,87 Prozent. Ich möchte Ihnen einfach sagen, dass dies ein
Rechtsmittel ist, das nichts bringt, uns aber mit Arbeit belastet. Ich bitte Sie, dass Sie sich dann überlegen,
wenn Sie in der Beratung sind, was das für uns bedeutet. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ist auch
insofern inkonsequent, als sie nur gegen kantonale Entscheide, nicht aber gegen Bundesentscheide geht.
Zusammenfassend appelliere ich an Sie: Unterstützen Sie uns in dieser Revision, aber unterstützen Sie uns
auch darin, dass diese subsidiäre Verfassungsbeschwerde nicht drinbleibt! Wir stehen für Fragen gerne zur
Verfügung, wenn es so weit ist. Es ist uns ein grosses Anliegen. Wir wollen ein gutes Gericht sein, wir wollen
ein schnelles Gericht sein, und das können wir nicht gewährleisten, wenn es so weitergeht.

Eintreten ist obligatorisch
L'entrée en matière est acquise de plein droit

Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des Bundesgerichtes für das Jahr 2017
Arrêté fédéral approuvant le rapport de gestion du Tribunal fédéral de l'année 2017

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Titre et préambule, art. 1, 2
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Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Präsidentin (Keller-Sutter Karin, Präsidentin): Da Eintreten obligatorisch ist, führen wir keine Gesamtabstim-
mung durch. Ich danke der Vizepräsidentin des Bundesgerichtes, Frau Niquille, herzlich für ihre Anwesenheit
und ihre Ergänzungen und wünsche ihr einen schönen Tag.
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